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1. Gegenstand 

Gemäss den Statuten der Bernischen Stiftung für angewandte Kunst und Gestaltung vom 
6. Februar 2007 besteht der Stiftungsrat aus mindestens sieben und höchstestens vier­
zehn Mitgliedern, welche durch den Regierungsrat des Kantons Bern ernannt werden. 
Mindestens zwei Sitze sind durch eine Vertretung des Kantons Bern zu besetzen. Die 
Amtsdauer der Stiftungsratsmitglieder beträgt vier Jahre. Nach Ablauf der Amtsdauer sind 

WW{ sie wieder wählbar. Es besteht eine Amtsdauerbeschränkung auf drei Amtsperioden à 
vier Jahre. 

Die vierjährige Amtsperiode des Stiftungsrats endet am 31. Dezember 2011. Derzeit wird 
der Kanton Bern durch die Stiftungsratspräsidentin Mariann Keller-Beutler und Dr. Barba­
ra den Brök vertreten. Vom Rücktritt per 31. Dezember 2011 von Dr. med. Dr. phil. Alex 
Ammann und Brigitte Stutzmann wird unter Verdankung der geleisteten Dienste Kenntnis 
genommen. Diese zwei Sitze bleiben bis auf weiteres vakant. 

Wiederwahl 

Für die kommende Amtsperiode, die vom 1. Januar 2012 bis am 31. Dezember 2015 dau­
ert, werden in den Stiftungsrat der Bernischen Stiftung für angewandte Kunst und Gestal­
tung wiedergewählt: 

- Frau Mariann Keller-Beutler (Präsidentin) (3. Amtsperiode) 
- Herr Christian Anliker (2. Amtsperiode) 
- Frau Dr. Barbara den Brök (1. Amtsperiode) 
- Frau Magdalena Gerber (2. Amtsperiode) 
- Frau Juliette Keller (2. Amtsperiode) 
- Frau Brigitte Morgenthaler (3. Amtsperiode) 
- Herr Joseph Offner-Pally (1. Amtsperiode) 
- Herr Klaus F. Pressmann (3. Amtsperiode) 
- Herr Christof Sigerist (2. Amtsperiode) 
- Herr Daniel Späti (2. Amtsperiode) 
- Herr Beat Trümmer (1. Amtsperiode) 



3. Rechtsgrundlagen 

- Art. 48 des Gesetzes vom 20. Juni 1995 über die Organisation des Regierungsrates 
und der Verwaltung (Organisationsgesetz, OrG; BSG 152.01) 

- Art. 1 und 2 der Verordnung vom 24. August 1994 über die Kantonsvertreterinnen und 
Kantonsvertreter (BSG 153.15) 

- Art. 5 der Statuten der Bernischen Stiftung für angewandte Kunst und Gestaltung vom 
6. Februar 2007. 

An die Erziehungsdirektion 

Für getreuen Protokollauszug Der Staatsschreiber: 


